
Der Europäische Sozialfonds in Hessen

Abrechnung ESF geförderter Projekte
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Termine

• Ausgaben vom 01.01. bis 31.05.

15. Juli

• Ausgaben vom 01.06. bis 31.12.

15. Februar

Ausgabenerklärungen



Vorzulegen sind:

– Ausgabenerklärung

– Belegliste für den Erklärungszeitraum

Ausgabenerklärungen



• Original-Belegliste 

www.esf-hessen.de

Belegliste (1)

http://www.esf-hessen.de/
http://www.esf-hessen.de/
http://www.esf-hessen.de/


Systemseitig erzeugte Liste des Trägers

• Muss alle Merkmale und die Gliederung der 

Musterbelegliste enthalten

• Zwischensummen müssen dargestellt sein

• Erklärung und Unterschrift!

Belegliste (2)



Grundsatz

– Ausgaben einzeln aufgeführt

• Beleg-Nummer

• Tag der Zahlung

• Empfänger

• Grund der Zahlung

• Betrag

• Schlüsselungsverfahren

Belegliste (3)



• Ausgaben sind im Meldezeitraum getätigt 

worden

• Ausgaben sind zuwendungsfähig

Belegliste (4)



Vollständigkeit der Angaben

• Alle Felder ausgefüllt

• Bei anteiliger Zuordnung von Ausgaben

– Angabe der Schlüsselung (nach TN, nach MA)

• Bei teilweisem Einsatz im Projekt

– Wie wurde zugeordnet (Zeitaufschreibung, 

Schlüsselung)

• Overheadkosten

– Angabe der Schlüsselung zwingend

Belegliste (5)



Zuordnungen

• Ausgaben sind korrekt zugeordnet (z.B. 

Verwaltungspersonal darf nicht unter Bildungspersonal 

subsumiert werden)

• Alle Ausgaben sind einzeln aufgeführt (keine 

Sammelpositionen)

• Gehälter sind pro MitarbeiterIn/Monat möglichst als 

Bruttobetrag aufgeführt; Name des MA muss enthalten 

sein

• Vergütungen für Teilnehmenden sind pro TN/Monat 

aufzuführen; Name des TN muss enthalten sein

Belegliste (6)



Personalausgaben
– Pro Person/pro Monat

– Ausgaben für die Person in einer Summe 

(=Vergütung, AG-Anteile)

– Tag der Gehaltszahlung

– Bei nur teilweiser Tätigkeit im Projekt:

• Schlüsselungsverfahren oder 

Stundenaufschreibung

Belegliste (7) 



Gemeinkosten

– Höhe der umgelegten Kosten

– Datum der Umbuchung auf das Projekt

– Verfahren der Ermittlung (Schlüsselung)

Belegliste  (8)



Quelle:
Art. 13 Abs. 2 der VO Nr. 1828/2006 
(Durchführungsverordnung)

– Durch die EU-KOM genehmigtes 
Verwaltungs- und Kontrollsystem des ESF 
in Hessen

– Konzept für Verwaltungsprüfungen 
ESF-kofinanzierter Vorhaben in Hessen 

Verwaltungsprüfungen 



finden statt:

• Ausgabenerklärung zum 15.02.

März bis Mai

• Ausgabenerklärung zum 15.07.

August bis Oktober

• Zahlungsantrag kann erst gestellt werden, wenn alle 

Prüfungen abgeschlossen sind!

Verwaltungsprüfungen



• 15 % der Ausgabenerklärungen pro 
Meldetermin

• Stichprobenziehung auf der Basis einer 
Risikoklassifizierung

• 50 % Prüfung vor Ort

• 50 % Prüfung am Schreibtisch

• Bis zu 100 % der Belege einer 
Ausgabenerklärung werden geprüft!

Verwaltungsprüfungen



Verfahren

• Schriftliche Mitteilung an den Träger

– Welches Vorhaben

– Welche Ausgabenerklärung

– Prüfung vor Ort oder

– Einreichung der Belege an die WI Bank

– Vorzulegende oder vorzuhaltende Unterlagen

– Fristsetzung für die Vorlage der Belege oder

– Mitteilung des Prüftermins vor Ort

Verwaltungsprüfungen



Verfahren
• Welche Belege müssen vorgehalten oder 

eingereicht werden?
– Belegliste der zu prüfenden Ausgabenerklärung

– Rechnungsbelege geordnet entsprechend der 
Belegliste (auch von Gegenständen, die 
abgeschrieben werden)

– Nachweis über die Zahlungen

– Stundenaufschreibungen 

– Schlüsselungen und Berechnungsgrundlagen

Verwaltungsprüfungen



Verfahren

• Was wird geprüft?

– Ausgaben sind im betreffenden Zeitraum getätigt 

worden (Minderung der Geldbestände)

– Ausgaben sind zur Erreichung des 

Zuwendungszwecks notwendig 

(Projektzusammenhang)

Verwaltungsprüfungen



Ergebnis der Prüfung (1)

• Ausgaben entsprechen den vorgenannten 

Kriterien

 Belegliste und Ausgabenerklärung werden in der 

vorgelegten Form im Zwischenzahlungsantrag 

berücksichtigt

Verwaltungsprüfungen



Ergebnis der Prüfung (2)

• Ausgaben entsprechen nicht den Kriterien

 Ausgabenerklärung und Belegliste können ganz oder 

teilweise in der vorgelegten Form im Zahlungsantrag 

nicht berücksichtigt werden

 Prüfer teilt mit, wie die Korrekturen erfolgen

 Projekt wird im Rahmen der folgenden 

Ausgabenerklärung eventuell erneut überprüft

Verwaltungsprüfungen



Abrechnung des Projektes

• Vorzulegen sind

 Zahlenmäßiger Nachweis

 Korrektur-Belegliste

 Sachbericht

 Ergänzende Unterlagen

Verwendungsnachweis



• Zahlenmäßiger Nachweis

– Vorgeschriebener Vordruck

– Einnahmen und Ausgaben getrennt 

voneinander in voller Höhe

– Gliederung entsprechend dem Ausgaben-

und Finanzierungsplan 

– alle Einnahmen und Ausgaben, die mit dem 

Projekt zusammenhängen

Verwendungsnachweis



• Korrektur-Belegliste

– Vorgeschriebener Vordruck

– Darstellung der Differenzen zwischen 

eingereichten Beleglisten und 

Verwendungsnachweis (+/-) getrennt nach 

Ausgabenarten

Verwendungsnachweis



• Sachbericht (1)

– Was wurde unternommen, um das Projektziel zu 

erreichen?

– Darstellung des Ergebnisses

– Wurde der Zuwendungszweck erreicht?

Verwendungsnachweis



• Sachbericht (2)

– Beitrag des Projektes zum Ziel Chancengleichheit 

von Frauen und Männern

– Nachhaltigkeit 

– Öffentlichkeitsarbeit

Verwendungsnachweis



• Grundlage: Verordnungen (EG) 

Nr. 1828/2006 und 846/2009

• Allgemeine Angaben zum Zuwendungsempfänger

• Angaben zum Projekt

• Daten der Teilnehmenden 

– Übermittelt: Alter, Geschlecht, Wohnort-Postleitzahl

Monitoring / Teilnehmermonitoring



Grundlage Verordnung (EG) Nr. 1828/2006 

….„an dem Vorhaben Beteiligte sind über die 

Finanzierung aus ESF-Mitteln zu 

informieren“ (Art. 8, Abs. 4)

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



– Deutlicher Hinweis auf die Förderung des 

Projektes aus ESF-Mitteln

– Beispiele:
• Schriftverkehr

• Beschilderung

• Internetauftritt

• Poster

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



Logo                                           EU-Emblem

Hinweis: „Dieses Projekt (Veranstaltung/Publikation) wird aus Mitteln 

des Europäischen Sozialfonds und aus Mitteln des Landes Hessen 

gefördert"

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



Bei Verwendung weiterer Logos 

 EU-Emblem und ESF-Logo müssen mindestens in 

gleicher Größe und Farbigkeit auf gleicher Höhe 

dargestellt werden!

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



• Hinweis auf die Förderung aus ESF-Mitteln

– Auf allen Unterlagen und Bescheinigungen für die 

Teilnehmenden

– In den Projekträumen

– Auf Schriftstücken (Jahresbericht, Flyer etc.)

– bei Kontakt mit den Medien (Presse, Rundfunk, 

Fernsehen)

– Bei Veranstaltungen (Konferenzen, Seminare, 

Ausstellungen)

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit



Verzeichnis der Begünstigten

• Veröffentlicht werden 

– der Zuwendungsempfänger

– Die Bezeichnung des Vorhabens

– Der Betrag der für das Projekt bereitgestellten 

öffentlichen Beteiligung

• Zu finden unter: www.esf-hessen.de

Informations- und Publizitätsmaßnahmen 

für die Öffentlichkeit

http://www.esf-hessen.de/
http://www.esf-hessen.de/
http://www.esf-hessen.de/


Danke für Ihre Aufmerksamkeit!


